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Hinweise zur elektronischen Einreichung 

 
Müssen Unternehmen künftig alle Dokumente elektronisch einreichen? 
 

Grundsätzlich sind alle Unterlagen beim Handelsregister elektronisch einzureichen. Bei 
Unternehmensgründungen unternimmt dies in der Regel der Notar. Laufende Mitteilungen, wie z.B. 
Änderungen in der GmbH-Gesellschafterliste, Satzungsänderungen oder Hauptversammlungs-
beschlüsse bei der Aktiengesellschaft (Niederschrift) können jedoch direkt vom Unternehmen an 
das Handelsregister übermittelt werden. 
 
Welche technischen Voraussetzungen werden benötigt? 
 

Um einen sicheren Datentransfer zu gewährleisten, werden Dokumente über das „Elektronische 
Gerichts- und Verwaltungspostfach“ (EGVP) beim Handelsregister eingereicht. Dafür muss eine 
EGVP-Client-Software und eine Java Runtime Environment-Software auf einem Rechner des  
Unternehmens installiert werden. Die Software kann kostenlos im Internet herunter geladen 
werden: www.egvp.de. 
Ein Merkblatt zu den technischen Voraussetzungen, die für die Kommunikation mit dem EGVP 
erforderlich sind, finden Sie unter: http://www.dihk.de -> Recht und Fairplay -> Handels und 
Gesellschaftsrecht. 
Eine qualifizierte elektronische Signatur ist für die Übermittlung nicht erforderlich. 
Wenn die Einreichung eines notariell beurkundeten oder öffentlich beglaubigten Dokuments 
vorgeschrieben ist, so ist das Dokument jedoch mit einem einfachen elektronischen Zeugnis des 
Notars zu versehen. 
 

 

 

 

 

http://www.egvp.de/
http://www.dihk.de/

